
Fine Reihe internationaler Abkommen zuurde ın den VEYTZANSENE Jah-
1E n1ıt dem Ziel geschlossen, den Menschenhandel bekämbpfen, die
Opfer schützen und die Täter verfolgen. Fin zentrales Dokument
ıst dıe „Richtlinie 2011/36/EU des Europdischen Parlaments Un des
Aates der Europdischen Unıon DO April 2011 ZUNY Verhütung un
Bekämpfung des Menschenhandels UN: ZU. Schutz se1iner )Dier sow1e
ZUY Ersetzung des Rahmenbeschlusses2  Tdes Rates“. Ayus dem
Dokument, das insgesamt 25 Artikel umfasst, zmmerden nachstehend einıge
Auszuge wiedergegeben Quelle http://eur-lex. CUYOPA. eu/Lex UrisSeyru/
Lex UrisServ. do Cun=O]:L:201 1:1 01:00017:001 L:DEPDE) Die Richtli-
nNıe zuurde och nicht In allen Mitgliedsstaaten der ın nationales RechtJUSWUNMÖOC umgeSsetTZtT,; uch ın Deutschland ıSE das Gesetzgebungsverfahren erst ımM
Januar TOF angelaufen.

1)AS EURO  HE handel werden. Be]l der An-
PARLAMENTI UN  — DER RAT wendung der Richtlinie 111US5 das
DER EUROPAISCHEN Wohl des Kindes entsprechend
NION der Charta der Grundrechte derEine Reihe internationaler Abkommen wurde in den vergangenen Jah-  ren mit dem Ziel geschlossen, den Menschenhandel zu bekämpfen, die  Opfer zu schützen und die Täter zu verfolgen. Ein zentrales Dokument  ist die „Richtlinie 2011/36/EU des Europäischen Parlaments und des  Rates der Europäischen Union vom 5. April 2011 zur Verhütung und  Bekämpfung des Menschenhandels und zum Schutz seiner Opfer sowie  zur Ersetzung des Rahmenbeschlusses 2002/629/JI des Rates“. Aus dem  Dokument, das insgesamt 25 Artikel umfasst, werden nachstehend einige  Auszüge wiedergegeben (Quelle: http://eur-lex.europa. eu/LexUriServ/  LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:101:0001:0011:DE:PDF). - Die Richtli-  nie wurde noch nicht in allen Mitgliedsstaaten der EU in nationales Recht  Dokument  umgesetzt; auch in Deutschland ist das Gesetzgebungsverfahren erst im  Januar 2015 angelaufen.  DAS EUROPÄISCHE  handel zu werden. Bei der An-  PARLAMENT UND DER RAT  wendung der Richtlinie muss das  DER EUROPÄISCHEN  Wohl des Kindes entsprechend  UNION-  der Charta der Grundrechte der  ... (HABEN) ...  Europäischen Union und dem  UN-Übereinkommen über die  in Erwägung nachstehender  Gründe:  Rechte des Kindes von 1989 eine  (1) Menschenhandel ist eine  vorrangige Erwägung sein.  schwere Straftat, die häufig im  Rahmen der organisierten Kri-  minalität begangen wird und bei  (14) Die Opfer des Menschenhan-  der es sich um einen schwerwie-  dels sollten im Einklang mit den  Grundprinzipien der Rechtsord-  genden Verstoß gegen die Grund-  rechte handelt, der in der Charta  nung der betreffenden Mitglieds-  staaten vor strafrechtlicher Verfol-  der Grundrechte der Europäi-  gung oder Bestrafung wegen straf-  schen Union ausdrücklich verbo-  barer Handlungen wie der Ver-  ten ist. Die Verhütung und Be-  wendung falscher Dokumente  kämpfung des Menschenhandels  oder Verstößen gegen die Prosti-  ist für die Union und die Mit-  tutions- oder Einwanderungsge-  gliedsstaaten ein vorrangiges Ziel.  setze geschützt werden, zu denen  sie als unmittelbare Folge davon,  (8) Kinder sind schutzbedürftiger  dass sie dem Menschenhandel aus-  als Erwachsene und daher stärker  gesetzt waren, gezwungen wur-  gefährdet, Opfer von Menschen-  den. Mit diesem Schutz wird das  148  OST-WEST 2/2015HABEN)Eine Reihe internationaler Abkommen wurde in den vergangenen Jah-  ren mit dem Ziel geschlossen, den Menschenhandel zu bekämpfen, die  Opfer zu schützen und die Täter zu verfolgen. Ein zentrales Dokument  ist die „Richtlinie 2011/36/EU des Europäischen Parlaments und des  Rates der Europäischen Union vom 5. April 2011 zur Verhütung und  Bekämpfung des Menschenhandels und zum Schutz seiner Opfer sowie  zur Ersetzung des Rahmenbeschlusses 2002/629/JI des Rates“. Aus dem  Dokument, das insgesamt 25 Artikel umfasst, werden nachstehend einige  Auszüge wiedergegeben (Quelle: http://eur-lex.europa. eu/LexUriServ/  LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:101:0001:0011:DE:PDF). - Die Richtli-  nie wurde noch nicht in allen Mitgliedsstaaten der EU in nationales Recht  Dokument  umgesetzt; auch in Deutschland ist das Gesetzgebungsverfahren erst im  Januar 2015 angelaufen.  DAS EUROPÄISCHE  handel zu werden. Bei der An-  PARLAMENT UND DER RAT  wendung der Richtlinie muss das  DER EUROPÄISCHEN  Wohl des Kindes entsprechend  UNION-  der Charta der Grundrechte der  ... (HABEN) ...  Europäischen Union und dem  UN-Übereinkommen über die  in Erwägung nachstehender  Gründe:  Rechte des Kindes von 1989 eine  (1) Menschenhandel ist eine  vorrangige Erwägung sein.  schwere Straftat, die häufig im  Rahmen der organisierten Kri-  minalität begangen wird und bei  (14) Die Opfer des Menschenhan-  der es sich um einen schwerwie-  dels sollten im Einklang mit den  Grundprinzipien der Rechtsord-  genden Verstoß gegen die Grund-  rechte handelt, der in der Charta  nung der betreffenden Mitglieds-  staaten vor strafrechtlicher Verfol-  der Grundrechte der Europäi-  gung oder Bestrafung wegen straf-  schen Union ausdrücklich verbo-  barer Handlungen wie der Ver-  ten ist. Die Verhütung und Be-  wendung falscher Dokumente  kämpfung des Menschenhandels  oder Verstößen gegen die Prosti-  ist für die Union und die Mit-  tutions- oder Einwanderungsge-  gliedsstaaten ein vorrangiges Ziel.  setze geschützt werden, zu denen  sie als unmittelbare Folge davon,  (8) Kinder sind schutzbedürftiger  dass sie dem Menschenhandel aus-  als Erwachsene und daher stärker  gesetzt waren, gezwungen wur-  gefährdet, Opfer von Menschen-  den. Mit diesem Schutz wird das  148  OST-WEST 2/2015Europäischen Unıon und dem
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Tiel verfolgt, die Menschenrechte Beherbergung der Aufnahme
der Opfter schützen, ihre weıte- VO Personen, einschließlich der

Viktimisierung ermeiden Übergabe der UÜbernahme der
und sS1€e A Z ermutigen, 1n Kontrolle ber diese Personen,
Stratverfahren als Zeugen durch die Androhung der An-
die Täter USZUSAaSCH. Dieser wendung VO Gewalt der ande-
Schutz sollte eiıne strafrechtliche FF Formen der Nötigung, durch
Verfolgung der Bestrafung Entführung, Betrug, Täuschung,

Missbrauch VO Macht der Aus-CI Straftaten nıcht ausschliefßen,
die eine Person willentlich began- NUutLzZUNg esonderer Schutzbe-
SCH hat der denen S1e willent- dürftigkeit der durch Gewäh- 1JU9WNMOÖOCiıch teilgenommen hat rung der Entgegennahme VO

Zahlungen der Vorteilen ZUr Fr-
langung des Finverständnisses e1-RICHTLINIE
NeTr Person, die die Kontrolle ber
eine andere Person hat, Zu Zwe-
cke der Ausbeutung.Artikel

Gegenstand (2) Eine besondere Schutz-
bedürtftigkeit liegt VOI, WenNnn die

Miıt dieser Richtlinie werden Mın- betreffende Person keine wirkli-
che der für s$1e annehmbare ande-destvorschriften ZUuUr Definition

VO Straftaten und Straten 1m Be- Möglichkeit hat; als sich dem
reich Menschenhandel testgelegt. Missbrauch beugen.
Des Weiteren werden gemeinsame (3) Ausbeutung umtasst M1IN-
Bestimmungen ZUuUr Stärkung der destens die Ausnutzung der TYTOS-

tiıtution anderer der anderePrävention un des Opferschutzes
Berücksichtigung der (76- Formen sexueller Ausbeutung,

schlechterperspektive eingeführt. Zwangsarbeit der CIZWUNSCILC
Dienstleistungen, einschliefßlich

Artikel Betteltätigkeiten, Sklaverei der
sklaverejiähnliche Praktiken, Leib-Straftaten 1m Zusammenhang

mıt dem Menschenhandel eigenschaft der die Ausnutzung
stratbarer Handlungen der die

(1) Die Mitgliedsstaaten treffen die Organentnahme.
ertorderlichen Mafßnahmen, damit (4) Das FEinverständnis eines
die nachstehenden vorsätzlich be- Opfers VO Menschenhandel ZUr

Handlungen Stra- beabsichtigten der tatsächlich
fe gestellt werden: Die Anwer- vorliegenden Ausbeutung Ist
bung, Beförderung, Verbringung, erheblich, W CII eines der n
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Dokument

Absatz aufgeführten Mittel VOI- Rahmenbeschlusses 2008/841/]J1
liegt. des Rates VO Oktober 20068

ZUuUr Bekämpfung der organıslerten
KriminalitätDokument  Absatz 1 aufgeführten Mittel vor-  Rahmenbeschlusses 2008/841/JI  liegt.  des Rates vom 24. Oktober 2008  zur Bekämpfung der organisierten  Kriminalität ... begangen wurde;  Artikel 3  c) durch sie das Leben des Op-  Anstiftung, Beihilfe und Ver-  such  fers vorsätzlich oder grob fahrläs-  sig gefährdet wurde; oder  d)sie unter Anwendung schwe-  Die Mitgliedsstaaten treffen die er-  forderlichen Maßnahmen, um si-  rer Gewalt begangen oder dem  Opfer durch die Straftat ein beson-  cherzustellen, dass die Anstiftung  ders schwerer Schaden zugefügt  Dokument  oder Beihilfe zur Begehung einer  wurde.  Straftat nach Artikel 2 sowie die  versuchte Begehung einer Straftat  nach Artikel 2 unter Strafe gestellt  Artikel 8  werden:  Verzicht auf Strafverfolgung  Artikel 4  oder Straffreiheit der Opfer  Strafen  Die Mitgliedsstaaten treffen im  (1) Die Mitgliedsstaaten treffen die  Einklang mit den Grundsätzen ih-  rer Rechtsordnung die Maß-  erforderlichen Maßnahmen, um  sicherzustellen, dass eine Straftat  nahmen, die erforderlich sind, um  nach Artikel 2 mit einer Freiheits-  sicherzustellen, dass die zustän-  digen nationalen Behörden die Be-  strafe im Höchstmaß von mindes-  tens fünf Jahren bedroht ist.  fugnis haben, Opfer des Men-  schenhandels wegen ihrer Beteili-  (2) Die Mitgliedsstaaten treffen  gung an strafbaren Handlungen,  die erforderlichen Maßnahmen,  zu der sie sich als unmittelbare  um sicherzustellen, dass eine Straf-  tat nach Artikel 2 mit einer Frei-  Folge davon, dass sie Straftaten im  Sinne des Artikels 2 ausgesetzt wa-  heitsstrafe im Höchstmaß von  mindestens zehn Jahren bedroht  ren, gezwungen sahen, nicht straf-  ist, wenn:  S  rechtlich zu verfolgen oder von ei-  ner Bestrafung abzusehen.  a) sie gegen ein Opfer begangen  wurde, das besonders schutz-  bedürftig war; dazu gehören im  Artikel 11  Kontext dieser Richtlinie zumin-  dest Opfer im Kindesalter ...  Unterstützung und Betreuung  von Opfern des Menschenhan-  b) sie im Rahmen einer krimi-  dels  nellen Vereinigung im Sinne des  150  OST:AWEST 2/2015begangen wurde:
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such

fers vorsätzlich der orob ahrläs-
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rer Rechtsordnung die Ma{fßs-ertorderlichen Maisnahmen,
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ach Artikel mı1t einer Freiheits- sicherzustellen, Aass die Zzustan-
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erMitgliedstaat stellt sicher, falls un 1mM Einklang MI1t den
24SS Opfter VOL; während SOWI1e für nationalen Rechts- und Verfah-
eınen ANSCIHNCSSCHECI Zeitraum rensvorschritten Zugang Zeu-
ach Abschluss des Stratverfah- genschutzprogrammen der VGI=

1ENNS Unterstützung un Betreu- gleichbaren Mafßßnahmen erhalten.
u11lg erhalten, damit S1€E 1n der Lage (4) Unbeschadet der Verteidi-
sind, die 1n dem Rahmenbeschluss gyungsrechte stellen die Mitglieds-
2un! 1ın der vorliegen- FAaaten sicher, 4aSss Opfer VO

den Richtlinie festgelegten Rechte Menschenhandel entsprechend e1-
in Anspruch nehmen. 1Er VO den zuständigen Behör-

den VOLSCHOMMILCHNCN Einschät- JU9WUNMOCZUNS ihrer persönlichen Um-(4) Die Mitgliedsstaaten treffen die stände eiıne besondere Behandlungertforderlichen MaiSsnahmen, 1n
Zusammenarbeit m1t den e1IN- T: Verhinderung sekundärer

Viktimisierung erhalten, wobei 1mschlägigen Opferbetreuungsorga- Einklang mi1t den durch das nat1o0-nısatıonen gee1ıgnete Verftfahren für
die trühzeitige Erkennung, Un- ale Recht, richterliches Ermes-

SCH; Gepflogenheiten der Leitli=terstutzung un Betreuung VO 1eN festgelegten Grundlagen Fol-Opftern testzulegen. gendes weIılt W1€e möglich VeI-

meiden 1St
4) nicht ertorderliche Wieder-Artikel

Schutz der Opfer VO Menschen- holungen VO Vernehmungen
während der Ermittlungen, derhandel bei Strafermittlungen Strafverfolgung und des Gerichts-und Strafverfahren verfahrens;

(1) Die 1n diesem Artikel SCHAILL- Sichtkontakt zwischen UOp-
ten Schutzmaßnahmen werden ter und Beschuldigten, auch
zusätzlich den 1mM Rahmenbe- während der Beweisaufnahme,
schluss2 testgelegten FAr Beispiel bei Gesprächen un!
Rechten angewandt. kontradiktorischen Befragungen,

durch geeignete Mittel, einschlief(-
ich Kommunikationstechnologie;(3) Die Mitgliedsstaaten stellen S1-

cher, aSsSs Opfter VO Menschen- C) Zeugenaussagen in öffent-
lichen Gerichtsverhandlungenhandel auf der Grundlage einer 1N- unddividuellen Risikoabschätzung

ANZCMECSSC geschützt werden, nicht ertorderliche Fragen
7Aen Privatleben.

Ler anderem indem S1€e gegebenen-
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Artikel haben, wobei S1€e auch die ach Ar
Entschädigung der Opfer tikel 18 Absatz ergriffenen Ma{fs-

nahmen beschreibt, un _-Die Mitgliedsstaaten stellen sicher, breitet ertorderlichentalls (sesetz-4SS Opfter VO Menschenhandel
Zugang bestehenden Regelun- gebungsvorschläge.

(2) Die Kommıissıion berichtet
sCH für die Entschädigung der Up- dem Europäischen Parlament undfer VO vorsätzlich begangenen
Gewalttaten erhalten. dem Rat bis A April 2016

darüber, WwW1e€e siıch die bestehenden
nationalen Rechtsvorschriften,

ArtikelJUSWNMOÖCC mi1t denen die Inanspruchnahme
Berichterstattung VO Diensten, die Gegenstand e1-

147 Ausbeutung durch Menschen-Die Kommission berichtet dem
Europäischen Parlament und dem handel sind, Strafe gestellt

wird, auft die Verhütung des Men-Rat bis VE April 2015; 1inwI1e- schenhandels auswirken, unweIlt die Mitgliedsstaaten die Zr

Einhaltung dieser Richtlinie NOL-
terbreitet ertorderlichentfalls g-
e1gnete Vorschläge.wendigen Mafßnahmen ergriffen
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